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Richtlinie zur Kartellrechtskonformität 

Erklärung zur Beachtung des Kartellrechts in der Verbandsarbeit 

– Die Betätigung der vbw dient der Wahrnehmung der satzungsgemäßen Aufgaben. 
Hierzu gehören die Verfolgung wirtschafts-, sozial- und gesellschaftspolitischer Zie-
le. Das Handeln der vbw erfolgt im Einklang mit kartellrechtlichen und anderen ge-
setzlichen Vorschriften.  
 

– Bei Sitzungen, Besprechungen und Veranstaltungen wird sichergestellt, dass keine 
Themen behandelt werden, die kartellrechtlich problematisch sein könnten. Auch 
außerhalb von Sitzungen, Besprechungen und Veranstaltungen werden vom Ver-
band keine Gelegenheiten für kartellrechtswidriges Handeln geschaffen.  
 

– Der Informations- und Meinungsaustausch in Sitzungen, Besprechungen und Ver-
anstaltungen der vbw betrifft wirtschafts-, sozial- und gesellschaftspolitische sowie 
arbeits-, sozial- und wirtschaftsrechtliche Fragen. Er dient insbesondere der Ent-
wicklung von gemeinsamen Positionen, Strategien und Services. Die vbw führt 
Zusammenkünfte so durch, dass die Teilnahme von Verbänden und Unternehmen 
kartellrechtlich nicht zu beanstanden ist. Insbesondere erfolgt bei den Zusammen-
künften weder ein Austausch wettbewerblich sensibler Informationen, noch eine Ab-
stimmung individuellen Marktverhaltens. 
 

– Die vbw gewährleistet dies durch die Aufstellung und Versendung einer aussage-
kräftigen Tagesordnung im Vorfeld von Sitzungen und Veranstaltungen, die Aufbe-
reitung der Sitzungsunterlagen, die Sitzungsleitung und die korrekte Protokollierung 
des Sitzungsverlaufes. Wenn Sitzungsteilnehmer Zweifel an der kartellrechtlichen 
Zulässigkeit von Themen äußern, wird die Erörterung dieser Themen bis zur Klä-
rung ihrer kartellrechtlichen Unbedenklichkeit zurückgestellt. 
 

– Kartellrechtlich möglicherweise problematisches Verhalten im Kontext von Ver-
bandsaktivitäten, das der vbw bekannt wird, unterbindet der Verband unverzüglich 
mit allen verfügbaren Mitteln. 

 
Der Hauptgeschäftsführer wird mit der Durchführung dieser Richtlinie beauftragt. Er hat 
dafür Sorge zu tragen, dass den Mitarbeitern der vbw die zur Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben wesentlichen kartellrechtlichen Kenntnisse vermittelt werden und die an der 
Verbandsarbeit der vbw mitwirkenden Unternehmens- und Verbandsvertreter mit den 
dargestellten Grundsätzen vertraut gemacht werden. Dies gilt unbeschadet der Ver-
pflichtung der mitwirkenden Unternehmen und Verbände, ihre Vertreter über die kartell-
rechtlichen Grenzen der Zusammenarbeit in der vbw angemessen zu informieren.  
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Außerdem hat der Hauptgeschäftsführer die zur Vermeidung von Kartellrechtsverstö-
ßen notwendigen Verhaltensregeln aufzustellen und zu kommunizieren, insbesondere 
für die Vorbereitung, die Leitung und Durchführung sowie die Protokollierung von Sit-
zungen, das Eingreifen im Falle eines kartellrechtlich bedenklichen Verlaufs einer Zu-
sammenkunft (z. B. wegen Spontanäußerungen) und das Vorgehen im Falle kartell-
rechtswidrigen Verhaltens im Kontext von Verbandsaktivitäten. 
 
 
 
 
Ansprechpartner 

Dr. Frank Rahmstorf 
Geschäftsführer 
Leiter Grundsatzabteilung Recht 

Telefon 089-551 78-230 
Telefax 089-551 78-233 
frank.rahmstorf@vbw-bayern.de 
www.vbw-bayern.de 
 


